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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Snowboardbindung
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
�[0002] Eine solche Bindung ist aus der US
2001/052688 A1 und der US 2002/190502 A1 bekannt.
Diese bekannten Bindungen haben ein Grundelement,
das an einer Oberseite eines Snowboards befestigbar
ist. An dem Grundelement ist ein Ristelement ange-
bracht, das den Snowboardstiefel teilweise übergreift.
Das Ristelement ist zur Einstellung der Bindung und zur
Anlassung an die Größe des Snowboardstiefels längs
mindestens einer bogenförmigen Bahn verschieblich.
Bei eingesetztem Snowboardstiefel und fixierter Bindung
ist das Ristelement nicht verschieblich sondern allenfalls
aufgrund einer Eigenelastizität ihres Materiales flexibel.
�[0003] Eine ähnliche Bindung ist auch aus der DE 44
35 113 C1 (= US 5,918,897; EP 0 705 625 B1, JP
8-206275 A1) bekannt. Diese Bindung hat ein auf der
Oberfläche des Snowboards zu befestigendes Grund-
element, ein daran befestigtes, die Oberseite eines
Snowboardstiefels teilweise übergreifendes Ristelement
und ein an dem Grundelement schwenkbar angelenktes,
die Rückseite des Snowboardstiefels abstützendes Fer-
senelement. Das Ristelement ist dabei großflächig, daß
es den Snowboardstiefel in dessen Zehenbereich und
dessen Ristbereich überdeckt. Das Ristelement ist über
längenverstellbare Riemen, nämlich einen Zehenriemen
und einen Ristriemen an dem Grundelement befestigt.
In der Schließstellung der Bindung ist der Stiefel somit
zwischen dem Grundelement, dem Ristelement und dem
Fersenelement gehalten. Die Anpassung der Bindung
an unterschiedlich große Stiefel erfolgt einerseits über
eine Längeneinstellung der das Ristelement haltenden
Riemen als auch über die einstellbare Lage des
schwenkbaren Fersenelementes, welches durch einen
im vorderen Bereich des Grundelementes befestigten,
das Fersenelement hinten umgreifenden, längenver-
stellbaren Gurt erfolgt.
�[0004] Eine ähnliche Snowboardbindung ist auch aus
der US 5,556,123 A1 bekannt, wobei dort die Fixierung
des Fersenelementes unterschiedlich gestaltet ist.
�[0005] Die oben genannten Bindungen werden allge-
mein auch als "Softbindung" bezeichnet, weil sie zusam-
men mit relativ weichen, flexiblen Stiefeln (sog. Soft-
boots) benutzt werden, die dem Fahrer eine relativ große
Flexibilität der Bewegung sowohl nach vorne als auch
zur Seite bieten. Durch die genannte Einstellung von
Rist- und Fersenelement kann die Flexibilität, d.h. der
mögliche Bewegungsbereich, eingestellt werden, so daß
der Fahrer je nach Wunsch einen großen oder kleinen
Bewegungsspielraum des Stiefels in der Bindung hat.
�[0006] Bei einem seitlichen Abwinkeln des Schienbei-
nes und damit des Schaftes des Stiefels tritt aber das
Problem auf, daß das Ristelement, welches relativ fest
an der äußeren Oberseite des Stiefels im Bereich von
Zehen und Rist aufliegt, diese seitliche Abknickbewe-
gung begrenzt, insbesondere wenn das Ristelement, wie

beim oben genannten Stand der Technik, großflächig
ausgebildet ist und weitestgehend den Vorderfußbereich
und den Ristbereich des Stiefels überdeckt und an des-
sen Kontur angepaßt ist. Selbst wenn das Ristelement
aus flexiblem Material hergestellt ist, wird bei dieser Kon-
figuration doch die seitliche Bewegung des Stiefels stark
behindert, was als Nachteil anzusehen ist, da gerade bei
diesem Typ von Bindung die hohe Flexibilität der Bewe-
gung nach vorne und zur Seite wünschenswert ist.
�[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Snow-
boardbindung der eingangs genannten Art dahingehend
zu verbessern, daß eine erhöhte Flexibilität für Bewe-
gungen des Stiefels in der Bindung geschaffen wird und
insbesondere für ein seitliches Abknicken oder Abrollen
des Stiefels in der Bindung.
�[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und weiterbildungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen zu entnehmen.
�[0009] Das Grundprinzip der Erfindung besteht darin,
daß das Ristelement längs mindestens einer bogenför-
migen Bahn verschieblich ist und damit die seitliche Ab-
knick- oder Abrollbewegung des Stiefels mitmacht.
�[0010] Die bogenförmige Bahn wird durch mindestens
einen Riemen, vorzugsweise durch zwei Riemen, näm-
lich einen Zehenriemen und einen Ristriemen gebildet,
die das Ristelement außen übergreifen und halten. An
diesem Riemen und dem Ristelement sind zusammen-
wirkende Führungsmittel vorgesehen, die die bogenför-
mige Bahn begrenzen.
�[0011] Bei einer konkreten Ausgestaltung bestehen
die Führungsmittel aus langlochartigen Führungsöffnun-
gen in den Riemen und einem Führungsstift an dem Rist-
element, wobei der Führungsstift durch die Führungsöff-
nungen des Riemens hindurchgreift und an dessen Sei-
tenwänden geführt ist.
�[0012] Bei einer seitlichen Abrollbewegung bleiben so-
mit die Riemen im wesentlichen in unveränderter Positi-
on, während das Ristelement relativ zu den Riemen ver-
schieblich ist und damit im weiteren Sinne eine Schwenk-
bewegung um eine im Bereich der Fußsohle oder noch
darunter liegende Schwenkachse ausführen kann.
�[0013] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung sind an den Enden der Führungsöffnungen
Dämpfungsmittel vorhanden, die eine Bewegung nahe
der jeweiligen Grenzstellung dämpfen. Diese Dämp-
fungsmittel sind vorzugsweise Verengungen der Füh-
rungsbahn, deren Weite kleiner ist als der Durchmesser
des Stiftes oder Einsätze aus elastischem Material. Zur
sicheren Führung weisen die Stifte an ihren freien Enden
einen die Führungsöffnungen übergreifenden verdickten
Kopf auf, so daß stets eine sichere Verbindung zwischen
dem Ristelement und dem Riemen gegeben ist.
�[0014] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung kann die relative Verschieblichkeit zwischen
Ristelement und Riemen auch gesperrt werden. Zu die-
sem Zweck ist eine Verzahnung zwischen dem Kopf des
jeweiligen Stiftes und der diesem gegenüberliegenden
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Außenseite des Riemens vorgesehen. Durch Drehen
des Stiftes um 90° können die Verzahnungen parallel
zueinander ausgerichtet sein und damit greifen oder
senkrecht zueinander stehen, so daß die Spitzen der
Zähne aufeinander abgleiten können.
�[0015] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispieles im Zusammenhang mit der
Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt: �

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der Snow-
boardbindung nach der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Vorderansicht der Snow-
boardbindung in einer neutralen Stellung;

Fig. 3 eine schematische Vorderansicht der Snow-
boardbindung in einer Schwenkstellung;

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Führungsmittel; und
Fig. 5 eine Schnittansicht gemäß der Schnittlinie x-�x

der Fig. 4.

�[0016] Gleiche Bezugszeichen in den einzelnen Figu-
ren bezeichnen gleiche bzw. funktionell einander ent-
sprechende Teile.
�[0017] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
der Snowboardbindung 1, die ein auf der Oberfläche ei-
nes nicht dargestellten Snowboards zu befestigendes
Grundelement 2 aufweist, welches an seinen Längssei-
ten jeweils eine im wesentlichen senkrecht nach oben
gerichtete Seitenwand 3 aufweist, die Bestandteil des
Grundelementes ist. An beiden Seitenwänden ist im hin-
teren Bereich der Bindung ein nicht näher zu beschrei-
bendes Fersenelement 4 schwenkbar angeordnet, das
für ein Öffnen der Bindung nach hinten geschwenkt wer-
den kann und zum Schließen der Bindung nach vorne,
wobei es in bekannter Weise (vgl. DE 44 35 113 C1) in
der Schließstellung fixierbar ist.
�[0018] Weiter weist die Bindung ein Ristelement 5 auf,
das hier großflächig ausgebildet ist und den Rist- und
den Zehenbereich eines Stiefels 20 überdeckt und auf-
grund seiner inneren Flexibilität an dessen Kontur an-
paßbar ist. Das Ristelement 5 ist an zwei bogenförmigen
Riemen gehalten, nämlich einem Ristriemen 6 und einem
Zehenriemen 7, deren Enden jeweils an dem Grundele-
ment 2 und genauer an dessen Seitenwänden 3 befestigt
sind und zwar an Schwenklagern 8 bzw. 9. Die beiden
Riemen 6 und 7 sind aus flexiblem, biegbarem Material,
sie haben in Längsrichtung jedoch eine hohe Zugfestig-
keit. Die Riemen 6 und 7 übergreifen das Ristelement 5
an dessen Außenseite.
�[0019] Das Ristelement 5 ist relativ zu der von den
Riemen 6 und 7 gebildeten bogenförmigen Bahn ver-
schiebbar. Zu diesem Zweck ist das Ristelement über
Führungsmittel 10 und 11 an den Riemen 6 und 7 befe-
stigt. Diese Führungsmittel bestehen bei dem hier ge-
zeigten Ausführungsbeispiel aus langlochartigen Füh-
rungsöffnungen 12 bzw. 13 in den Riemen 6 und 7 und
aus einem an dem Ristelement 5 befestigten Führungs-
stift 16, 17, der durch die genannten Führungsöffnungen
12 bzw. 13 hindurchgreift und an seinem freien Ende

einen verdickten Kopf 16’ aufweist, die größer ist als die
Weite der Führungsöffnungen 11 bzw. 12 und diese so-
mit übergreift.
�[0020] Der Stift 16, 17 ist somit längs der Führungs-
öffnungen 11 bzw. 12 verschieblich, so daß das fest mit
den Stiften 16, 17 gekoppelte Ristelement dieser Bewe-
gung folgen kann, die durch die bogenförmige Bahn ge-
bildet ist.
�[0021] Zur Längenverstellung der beiden Riemen 6
und 7 sind an sich bekannte Zahnriemen 21 und 22 in
Kombination mit Befestigungseinrichtungen 23 und 24
vorgesehen, die an den Riemen 6 bzw. 7 angebracht
sind. Die Zahnriemen 21 bzw. 22 werden in diese Befe-
stigungsvorrichtung 23 bzw. 24 eingeführt und dort durch
formschlüssige Verbindung fixiert.
�[0022] In Fig. 2 ist das Ristelement 5 in einer neutralen
Mittelstellung dargestellt. Die Führungsstifte 16 und 17
liegen jeweils in der Mitte der Führungsöffnungen 12
bzw. 13.
�[0023] In Fig. 3 ist das Ristelement 5 in einer Schwenk-
stellung dargestellt. Die Stifte 16 und 17 sind jeweils an
einem Ende der Führungsöffnungen 12 bzw. 13 zum An-
schlag gekommen. Es sei darauf hingewiesen, daß die
jeweiligen Grenzstellungen auch asymmetrisch sein
können, d.h. daß die Schwenkbewegung des Ristele-
mentes in die eine Richtung größer ist als die andere.
�[0024] Weiter sei darauf hingewiesen, daß die Ver-
schiebung der Stifte 16 und 17 am vorderen Riemen 7
und am hinteren Riemen 6 unterschiedlich groß sein
kann, da das Ristelement 5 in sich flexibel ist und somit
Verformungen des Stiefels 20 folgen kann und da die
seitliche Verschiebung im Ristbereich größer sein kann
als im Zehenbereich.
�[0025] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf einen Ausschnitt
der Führungsmittel 10 mit der Führungsöffnung 12 und
dem in diese eingesetzten Führungsstift 16. Um die
Schwenkbewegung zu dämpfen und einen harten An-
schlag der Grenzstellungen zu vermeiden, sind Dämp-
fungsmittel vorgesehen. Im linken Teil der Fig. 4 beste-
hen diese Dämpfungsmittel aus einer spitz zulaufenden
Verengung 15 der Führungsöffnung 12, wobei die Weite
der Verengung zum Ende hin kontinuierlich abnimmt und
kleiner ist als der Durchmesser des Stiftes 16. Gleitet der
Stift 16 in diese Verengung 15 hinein, so muß die Ver-
engung 15 aufgeweitet werden, was bei unter Zugspan-
nung stehenden Riemen 6 eine mechanische Verfor-
mungsarbeit bewirkt, die Energie verzehrt und der Be-
wegung des Stiftes 16 längs der Verengung 15 einen
Widerstand entgegensetzt, der in Richtung zum Ende
der Verengung 15 hin zunimmt. Gleichzeitig vergrößern
sich auch die Reibungskräfte zwischen dem Stift 16 und
der Wand der Verengung 15, was die Bewegung dämpft.
�[0026] Im rechten Teil der Fig. 4 ist zur Dämpfung der
Bewegung ein Einsatz 25 vorgesehen, der in die Füh-
rungsöffnung 12 im Bereich deren Ende eingesetzt ist.
Der Einsatz 25 besteht aus gummielastischem Material.
Sobald der Stift 16 gegen den Einsatz 25 zum Anschlag
kommt, verformt sich der Einsatz 25 zunehmend und bil-
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det damit einen zunehmenden Widerstand gegen eine
weitere Verschiebung des Stiftes 16, so daß ebenfalls
die Dämpfungswirkung erreicht wird. In diesem Zusam-
menhang sei darauf hingewiesen, daß die beiden be-
schriebenen Dämpfungsmittel der Verengung 15 und
des Einsatzes 25 auch miteinander kombiniert werden
können, also gleichzeitig im Bereich eines oder beiden
Enden der Führungsöffnung 12 angebracht sein können.
Auch ist es möglich, ein oder beide Dämpfungsmittel nur
an einer Seite der Führungsöffnung anzubringen. Der
Einsatz 25 kann auch auswechselbar gestaltet sein, so
daß der Fahrer wahlweise einen Einsatz mit unterschied-
licher Dämpfungscharakteristik einsetzen kann.
�[0027] Die relative Verschieblichkeit zwischen dem
Ristelement 5 und dem jeweiligen Riemen 6 und/�oder 7
kann auch gesperrt bzw. deaktiviert werden. Zu diesem
Zweck ist neben der Führungsöffnung 12 eine quer zu
dessen Längsrichtung verlaufende Verzahnung 26 vor-
gesehen und eine entsprechende Gegenverzahnung 27
an der Unterseite des verdickten Kopfes 16’ des Stiftes
16. Der Stift samt Kopf ist dann so befestigt, daß er um
mindestens 90° gedreht werden kann. In der in Fig. 4
dargestellten Stellung sind die Verzahnungen 26 und 27
rechtwinklig zueinander ausgerichtet, so daß die ent-
sprechenden Zähne nicht ineinander greifen können,
sondern vielmehr deren Spitzen aufeinander gleiten, so
daß die Verschieblichkeit gewährleistet ist. Dies kann
dem Fahrer auch durch einen Pfeil 28 auf der Oberseite
des Kopfes signalisiert werden. Werden der Stift 16 samt
Kopf 16’ um 90° verdreht, so liegen die Verzahnungen
parallel zueinander, so daß die Zähne ineinander greifen
können und damit die Verschieblichkeit blockiert ist. Da-
mit ist es auch möglich, eine vorgegebene Relativpositi-
on zwischen Ristelement 5 und Riemen 6 bzw. 7 zu wäh-
len und zu fixieren.
�[0028] Fig. 5 zeigt einen Schnitt längs der Linie x- �x der
Fig. 4. Hier ist besonders gut zu erkennen, daß der Stift
16 durch Befestigungsmittel 18 an dem Ristelement 5
befestigt ist. Er kann beispielsweise angenietet oder an-
geschraubt sein. Auch ist deutlich zu erkennen, daß der
Stift 16 einen verbreiterten Kopf 16’ aufweist, der die Füh-
rungsöffnung 12 des Riemens 6 übergreift und damit ein
unfreiwilliges Lösen des Ristelementes 5 vom Riemen 6
verhindert. Auch hier ist die beschriebene Verzahnung
26, 27 klar zu erkennen, wobei auch hier der Stift 16 samt
Kopf 16’ so ausgerichtet ist, daß ein Gleiten möglich ist.
�[0029] Abschließend sei darauf hingewiesen, daß die
Führungsmittel 10 und 11 auch anders ausgestaltet sein
können, beispielsweise kann eine Schwalbenschwanz-
führung, eine Führung mit Doppel-�U-�Profil oder sonstige
im Maschinenbau bekannte Führungen verwendet wer-
den.
�[0030] In den Fig. 1 bis 3 sind pro Riemen 6 und 7 je
drei Führungen 10 und 11 angebracht und zwar seitlich
an beiden Seiten und in der Mitte. Selbstverständlich ist
es auch möglich, die Führung jeweils nur auf beiden Sei-
ten des Ristelementes 5 anzubringen oder nur in der Mit-
te des Ristelementes 5 oder nur an einer Seite oder an

nur einer Seite und der Mitte. Auch andere Kombinatio-
nen sind denkbar, bei denen beispielsweise am vorderen
Zehenriemen 7 nur eine Führung angebracht ist, wäh-
rend am hinteren Ristriemen 6 zwei oder drei Führungen
vorhanden sind. Auch sei darauf hingewiesen, daß das
Ristelement 5 auch nur von einem einzigen Riemen ge-
halten werden kann. Schließlich ist es auch möglich,
wenn zwei Riemen 6 und 7 verwendet werden, das Rist-
element 5 in zwei Elemente aufzuteilen, von denen jedes
dann an einem der Riemen 6 oder 7 befestigt ist. Dabei
kann es auch ausreichend sein, wenn nur das am hinte-
ren Ristriemen befestigte Element nach der Erfindung
verschieblich ist, während das vordere Element unver-
schieblich bleibt, da die Bewegung im Ristbereich wich-
tiger ist als im Zehenbereich.

Patentansprüche

1. Snowboardbindung mit einem Grundelement (2),
das an einer Oberseite eines Snowboards befestig-
bar ist, wobei am Grundelement (2) ein Ristelement
(5) angebracht ist, das einen Snowboardstiefel teil-
weise übergreifen kann, wobei das Rastelement (5)
längs mindestens einer bogenförmigen Bahn (10,
11) verschieblich ist,�
dadurch gekennzeichnet, �
daß die mindestens eine bogenförmige Bahn durch
einen Riemen (6, 7) gebildet ist, der beidseitig an
dem Grundelement (2) befestigt ist und das Ristele-
ment (5) übergreift.

2. Snowboardbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, �
daß die bogenförmige Bahn im wesentlichen quer
zur Längsachse der Bindung verläuft.

3. Snowboardbindung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, �
daß an dem Riemen (6, 7) und dem Ristelement (5)
zusammenwirkende Führungsmittel (10, 11, 12, 13)
vorgesehen sind, die die bogenförmige Bahn be-
grenzen.

4. Snowboardbindung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, �
daß die Führungsmittel durch mindestens eine
langlochartige Führungsöffnung (12, 13) in dem Rie-
men (6, 7) und einem Führungsstift (16) an dem Rist-
element (5) gebildet sind, wobei der Führungsstift
(16) durch die Führungsöffnung (12, 13) hindurch-
greift und an Seitenwänden der Führungsöffnung
(12, 13) geführt ist.

5. Snowboardbindung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, �
daß an den Enden der Führungsöffnungen (12, 13)
Dämpfungsmittel (15, 25) vorhanden sind, die eine
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Bewegung des Stiftes in Längenrichtung der Füh-
rungsöffnung (12, 13) dämpfen.

6. Snowboardbindung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, �
daß die Dämpfungsmittel durch Verengungen (15)
der Führungsöffnung (12, 13) gebildet sind, deren
Weite kleiner ist als der Durchmesser des Stiftes
(16).

7. Snowboardbindung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, �
daß die Dämpfungsmittel durch einen Einsatz (5)
aus elastischem Material gebildet sind.

8. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 3 bis
7, dadurch gekennzeichnet, �
daß der Stift (16) an seinem freien Ende einen die
Führungsöffnung (12, 13) übergreifenden verdick-
ten Kopf (16’) aufweist.

9. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, �
daß das Ristelement an mindestens zwei Führungs-
bahnen (10, 11) geführt ist, von denen eine im Ze-
henbereich und die andere im Ristbereich angeord-
net ist.

10. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 2 bis
9’, dadurch gekennzeichnet, �
daß an mindestens einem Riemen (6, 7) mindestens
zwei Führungsmittel (10, 11, 12, 13) vorgesehen
sind.

11. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 2 bis
10, dadurch gekennzeichnet, �
daß der Riemen (6, 7) längenverstellbar ist.

12. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, �
daß Mittel (26, 27) vorgesehen sind, um die Ver-
schieblichkeit des Ristelementes (5) längs der bo-
genförmigen Bahn (10, 11) zu sperren.

13. Snowboardbindung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, �
daß die Mittel zum Sperren der Verschieblichkeit des
Ristelementes aus einer Verzahnung (26) seitlich
der Führungsöffnung (12, 13) und einer Gegenver-
zahnung (27) an dem die Führungsöffnung (12, 13)
übergreifenden verdickten Kopf (16) besteht, wobei
der Kopf (16’) um mindestens 90° drehbar gelagert
ist.

Claims

1. Snowboard binding having a base element (2), which

is attachable to a top side of a snowboard, wherein
an instep element (5) is applied to the base element
(2), which can partly extend over a snowboard boot,
wherein the instep element (5) is movable along at
least one arc-�like path (10, 11), characterized in
that
said at least one arc-�like path is formed by a strap
(6, 7) that is fastened on both sides to the base ele-
ment (2) and extends over the instep element (5).

2. Snowboard binding according to claim 1, character-
ized in that  the arc-�like path runs essentially
traverse to a longitudinal axis of the binding.

3. Snowboard binding according to claim 2, character-
ized in that  cooperating guides (10, 11, 12, 13) are
provided at the belts (6, 7) and the instep element
(5), which limit die arc-�like path.

4. Snowboard binding according to claim 3, character-
ized in that  the guides are formed by at least one
longhole- �like guiding opening (12, 13) within said belt
(6, 7) and a guiding pin at the instep element (5),
wherein the guiding pin (16) passing through said
guide opening (12, 13) and being guided on side
walls of the guide opening (12, 13).

5. Snowboard binding according to claim 4, character-
ized in that  dampers (15, 25) are provided at the
ends of the guide openings (12, 13) to damp a move-
ment of the pin in a longitudinal direction of the guide
opening (12, 13).

6. Snowboard binding according to claim 5, character-
ized in that  the damping means are formed by con-
strictions (15) of the guide opening (12, 13) whose
width is smaller than the diameter of the pin (16).

7. Snowboard binding according to claim 5, character-
ized in that  the damping means are formed by an
insert (5) made of elastic material.

8. Snowboard binding according to one of claims 3 to
7, characterized in that  the pin (16) has a thickened
head (16’) on its free end that extends over the guide
opening (12, 13).

9. Snowboard binding according to one of claims 1 to
8, characterized in that the instep element is guid-
ed on at least two guide paths, one of which is ar-
ranged in the toe area and the other in the instep
area.

10. Snowboard binding according to one of claims 2 to
9, characterized in that at least two guide means
(10, 11, 12, 13) are provided on at least one belt (6,
7).
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11. Snowboard binding according to one claims 2 to 10,
characterized in that the belt (6, 7) is adjustable in
length.

12. Snowboard binding according to one of claims 1 to
11, characterized in that means (26, 27) are pro-
vided to block mobility of the instep element (5) along
the arc-�like path (10, 11).

13. Snowboard binding according to claim 12, charac-
terized in that the means for blocking the movability
of the instep element consist of a toothing (26) on
the side of the guide opening (12, 13) and a counter
toothing (27) on the thickened head (16), which ex-
tends over the guide opening (12), wherein the head
(16’) is mounted to rotate at least for 90°.

Revendications

1. Fixation de planche à neige avec un élément de base
(2) qui peut être fixé sur le dessus d’une planche à
neige, dans laquelle, sur l’élément de base (2), est
monté un élément de cou-�de-�pied (5) qui peut re-
couvrir en partie une bottine de planche à neige,
dans laquelle l’élément de cou-�de-�pied (5) est mobile
le long d’au moins une voie (10, 11) arquée,�
caractérisée en ce que
l’au moins une voie arquée est formée par une cour-
roie (6, 7) qui est fixée des deux côtés sur l’élément
de base (2) et recouvre l’élément de cou-�de-�pied (5).

2. Fixation de planche à neige selon la revendication
1, caractérisée en ce que
la voie arquée s’étend essentiellement transversa-
lement par rapport à l’axe longitudinal de la fixation.

3. Fixation de planche à neige selon la revendication
2, caractérisée en ce que
des moyens de guidage (10, 11, 12, 13) coopérants
sont prévus sur la courroie (6, 7) et l’élément de cou-
de-�pied (5), lesquels délimitent la voie arquée.

4. Fixation de planche à neige selon la revendication
3, caractérisée en ce que
les moyens de guidage sont formés par au moins
une ouverture de guidage (12, 13) de type trou
oblong dans la courroie (6, 7) et un tenon de guidage
(16) sur l’élément de cou-�de-�pied (5), de sorte que
le tenon de guidage (16) traverse l’ouverture de gui-
dage (12, 13)� et est guidé sur des parois latérales
de l’ouverture de guidage (12, 13).

5. Fixation de planche à neige selon la revendication
4, caractérisée en ce que
des moyens d’amortissement (15, 25) sont prévus
sur les extrémités de l’ouverture de guidage (12, 13),
lesquels amortissent un mouvement du tenon dans

le sens longitudinal de l’ouverture de guidage (12,
13).

6. Fixation de planche à neige selon la revendication
5, caractérisée en ce que
les moyens d’amortissement sont formés par des
rétrécissements (15) de l’ouverture de guidage (12,
13), dont la largeur est plus petite que le diamètre
du tenon (16).

7. Fixation de planche à neige selon la revendication
5, caractérisée en ce que
les moyens d’amortissement sont formés par un in-
sert (5) en matière élastique.

8. Fixation de planche à neige selon l’une quelconque
des revendications 3 à 7, caractérisée en ce que
le tenon (16) présente sur son extrémité libre une
tête (16’) épaissie recouvrant l’ouverture de guidage
(12, 13).

9. Fixation de planche à neige selon l’une quelconque
des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que
l’élément de cou- �de- �pied est guidé sur au moins
deux voies de guidage (10, 11), dont l’une est dis-
posée dans la zone des orteils et l’autre dans la zone
de cou- �de-�pied.

10. Fixation de planche à neige selon l’une quelconque
des revendications 2 à 9, caractérisée en ce que
sur au moins une courroie (6, 7) sont prévus au
moins deux moyens de guidage (10, 11, 12, 13).

11. Fixation de planche à neige selon l’une quelconque
des revendications 2 à 10, caractérisée en ce que
la courroie (6, 7) est réglable en longueur.

12. Fixation de planche à neige selon l’une quelconque
des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que
des moyens (26, 27) sont prévus afin de bloquer la
mobilité de l’élément de cou-�de-�pied (5) le long de
la voie (10, 11) arquée.

13. Fixation de planche à neige selon la revendication
12, caractérisée en ce que
les moyens pour bloquer la mobilité de l’élément de
cou-�de-�pied se composent d’une denture (26) à côté
de l’ouverture de guidage (12, 13) et d’une contre-
denture (27) sur la tête (16) épaissie recouvrant
l’ouverture de guidage (12, 13), la tête (16’) étant
montée à rotation d’au moins 90°.
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